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RS OGH 1963/9/17 8Ob232/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1963

Norm

HGB §161

KO §81

Rechtssatz

Die Verbindung des Konkurses über das Vermögen der Kommanditgesellschaft und des Konkurses über das

außergesellschaftliche Vermögen des Komplementärs und die Bestellung derselben Person für beide Massen zum

Masseverwalter bedeutet nicht, daß eine Rechtshandlung, die der Masseverwalter ausdrücklich in seiner Eigenschaft

als Masseverwalter im Konkurse über das Vermögen der Gesellschaft setzt, ihn auch als Masseverwalter im Konkurs

über das Vermögen der physischen Person berechtigt und verpflichtet.
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